
Änderung Betreuungsvertrag für Kindertagespflege 
 

 

 

Betreuungsvertrag vom:  

                                      

 

 zwischen 

Herrn/Frau: 
(Personensorgeberechtigte) 
 

 
(Anschrift) 

 

 
(PLZ, Ort) 
 

 
(Telefon) 

 

und 

 

Herrn/Frau: 
(Kindertagespflegeperson) 
 

 
(Anschrift) 

 

 
(PLZ, Ort) 

 

 
(Telefon) 
 

 

 geb. am: 
(Name Kind) 
 

 geb. am: 
(Name Kind) 
   

Beginn der Änderung:          

                                 

Das Betreuungsverhältnis ist befristet bis:    

                     

Das Betreuungsverhältnis endet am:                  

 

 

Die Kindertagespflege findet  

   im Haushalt der Eltern statt 

   im Haushalt der Kindertagespflegeperson statt 

   findet in anderen geeigneten Räumen                                                                             statt 

 

 

 

  



                                                 

Kindertagespflege als 

   Randzeitenbetreuung (Kindertageseinrichtung/Schule/OGS) 

   alleinige Betreuungsform 

 

 

Die Betreuungszeiten ändern sich wie folgt: 

 

 

Montag: 

                                                                

von:                                                  

                                                                       

bis: 

 

Dienstag: 

                                                    

von:                                             

                                                                       

bis: 

 

Mittwoch: 

                                                  

von:                                                                                           

                                                                       

bis: 

 

Donnerstag: 

                                                    

von:                                                    

                                                                       

bis: 

 

Freitag: 

                                                    

von:                                            

                                                                         

bis: 

 

Samstag: 

                                                     

von: 

                                                           

bis: 

 

Sonntag: 

                                                   

von: 

                                                                       

bis: 

 

Die wöchentliche Betreuungszeit wird wie folgt neu festgelegt: 

 

   bis zu 10 Stunden    bis zu 35 Stunden 

   bis zu 15 Stunden    mehr als 35 Stunden 

   bis zu 25 Stunden  

 

 

Besonderheiten: 

 

 

 

 

 

Personensorgeberechtigte und Kindertagespflegeperson sind verpflichtet, Änderungen 

von Betreuungszeiten und daraus resultierende Erhöhungen bzw. Kürzungen des 

Betreuungsgeldes oder des Kostenbeitrags, dem Jugendamt der Stadt Sundern 

umgehend mitzuteilen. 

 

 

Sundern, den  

 

 
(Unterschrift der Personensorgeberechtigten) 
 

 
(Unterschrift der Kindertagespflegeperson) 


